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§ 70 NO KAG

NO KAG - NO Krankenanstaltengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Das Land NO hat an den NO Gesundheits- und Sozialfonds fiir das Jahr 1997 mindestens jenen Beitrag zu
leisten, den das Land NO zum Betriebsabgang der &ffentlichen Krankenanstalten fiir das Jahr 1995 als
Landesanteil geleistet hat (8 70 Abs. 1, LGBI. 9440-11).

2. (2)Diese Beitrage des Landes Niedersterreich sind im jeweiligen Rechnungsjahr monatlich mit 80 % zu
bevorschussen. Im jeweils darauffolgenden Rechnungsjahr sind die geleisteten Zahlungen gegenlber den nach
den genehmigten Rechnungsabschlissen zu leistenden Betragen durch monatliche Nachzahlungen
auszugleichen.

3. (3)Der Faktor, um den der Beitrag des Landes gemaf38 70 Abs. 1 erhdht wird, betragt fur die Jahre 2006 bis 2008
jeweils 5 %. Die Landesregierung hat fur die Jahre ab 2009 durch Verordnung den Faktor entsprechend der
Maligabe des Landesvoranschlages festzulegen, um den der Beitrag gemaR & 70 Abs. 1 erhoht wird. Die
Verordnung kann rtckwirkend in Kraft gesetzt werden.

4. (4)Das Land Niederdsterreich hat die Rechtstrager offentlicher Krankenanstalten bei der Errichtung,
Umgestaltung oder Erweiterung ihrer Krankenanstalten durch die Gewahrung eines Beitrages bis zu 80 % des
Aufwandes nach MalRgabe des Landeskrankenanstaltenplanes zu unterstitzen. Zuwendungen einschlief3lich
angebotener Darlehen von Seiten des NO Gesundheits- und Sozialfonds fiir die Errichtung, Umgestaltung oder
Erweiterung von Krankenanstalten sowie ebensolche Zuwendungen sonstiger Dritter sind vom Aufwand in Abzug
zu bringen. Die Gewahrung des Beitrages kann an Bedingungen geknUpft und insbesondere fiir den Fall der
Auflassung der Krankenanstalt und den Wegfall des Offentlichkeitsrechtes mit geeigneten Sicherstellungs- oder
Ruckzahlungsverpflichtungen verbunden werden.

5. (5)Soweit der NO Krankenanstaltensprengel den Trégern offentlicher Krankenanstalten gem&R§ 72 Abs. 3 NO
KAG vor dem 1. Janner 2006 aufgrund eines fur diesen Zweck abgeschlossenen Vertrages einen Beitrag zum
Aufwand fur die Errichtung, Umgestaltung oder Erweiterung dieser Krankenanstalten von bis zu 20 % des
jeweiligen Aufwandes zu leisten hat, leistet das Land fiir den NO Krankenanstaltensprengel ab dem 1. Janner
2006 aufgrund dieser Vertrage tatsachlich zu leistende Betrage, sofern die Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig
bekannt gegeben werden, ansonsten refundiert das Land die geleisteten Betrage.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/70
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblNO&Gliederungszahl=9440%25E2%2580%259311&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/70
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kag/paragraf/70
https://www.jusline.at/gesetz/n%C3%B6/paragraf/72
file:///

	§ 70 NÖ KAG
	NÖ KAG - NÖ Krankenanstaltengesetz


